
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/11/17 92/11/0182
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1992

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

B-VG Art130 Abs2;

KFG 1967 §44 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Bei der Frage, ob in den Fällen des § 44 Abs 2 KFG die Zulassung aufzuheben ist oder nicht, handelt es sich um eine

Ermessensentscheidung (Hinweis E 27.6.1984, 83/11/0051).

Schlagworte

Ermessen
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